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Norm

AHG 1949 §1;

BauO Wr §127 Abs8;

BauO Wr §129 Abs6;

BauRallg;

Rechtssatz

Bei einer auf § 129 Abs 6 Wr BauO gestützten Vorschreibung der Kosten von Sicherungsmaßnahmen ist wesentlich,

daß diese - objektiv gesehen - erforderlich waren, um einer Gefahrensituation zu begegnen. Dabei ist es rechtlich

unerheblich, ob den VerpCichteten am Unterbleiben der Gefahrenabwehr ein Verschulden triDt. Angesichts der

Rechtmäßigkeit der Anordnung der Sicherungsmaßnahme entspricht auch die Vorschreibung der Kosten derselben

gegenüber dem Liegenschaftseigentümer (hier dem Bauherrn) dem Gesetz, sodaß die Tatbestandsvoraussetzungen

des § 129 Abs 6 Wr BauO im Zeitpunkt der Anordnung der Sicherungsmaßnahmen gegeben sind. Ob diese im Falle

eines Unterbleibens der Baueinstellung entbehrlich gewesen wären und sohin "eine Folge ... rechtswidrigen Handelns"

der Behörde sind, ist iZm der Anwendung des § 129 Abs 6 Wr BauO mangels diesbezüglicher Regelungen nicht zu

prüfen. Der Liegenschaftseigentümer müßte daher diesbezügliche Ansprüche allenfalls in einem

Amtshaftungsverfahren geltend machen (hier Untersagung der Fortführung der bewilligten Abbrucharbeiten nach §

127 Abs 8 Wr BauO; Aufhebung dieses Bescheides durch die Berufungsbehörde).
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